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Die Bürgerinitiative „Für ein humanes Innsbruck“ hat am 29.September 2000 beim Gemeinderat der Landeshauptstadt Innsbruck den Antrag auf Durchführung einer Volksbefragung nach § 45 des Innsbrucker Stadtrechtes eingebracht. Damit sollte den Innsbrucker Bürgern die Möglichkeit geboten werden, zum umstrittenen Gondelprojekt bzw. zur Erhaltung der bestehenden Standseilbahn auf die Hungerburg Stellung zu nehmen.

Dieser Antrag wurde mit Bescheid des Herrn Bürgermeisters der Landeshauptstadt Innsbruck vom 16.Oktober 2000 mit sehr fadenscheinigen Begründungen zurückgewiesen.

Die Bürgerinitiative „Für ein humanes Innsbruck“ hat deshalb mit 30.Oktober 2000 gegen diesen Bescheid berufen und an den Herrn Bürgermeister den Antrag auf Einleitung des nach dem Innsbrucker Stadtrecht vorgesehenen weiteren Verfahrens gestellt. 

